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Bündnis 90/ 
DIE GRÜNEN 

 Fraktionsgeschäftsstelle: 

Bahnstraße 50 

45468 Mülheim an der Ruhr 

Telefon: 0208 / 47 92 41 

Telefax: 0208 / 47 96 68 

E-Mail: gruene-fraktion@stadt-mh.de 

 

 Fraktion im Rat der Stadt Mülheim an der Ruhr 

 Fraktion in der Bezirksvertretung 1 oder 3 

 

Antrag 
 

Nr.: A 11/0265-01 

gemäß § 9 der Geschäftsordnung öffentlich 
 

Datum: 22.03.2011  Postversand:       
 
Empfänger: 

 Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 Herrn Vorsitzenden Hubert Niehoff des BA Abwasser 

 Frau / Herrn Bezirksbürgermeister/in Name der Bezirksvertretung 1, 2 oder 3 

  nachrichtlich Frau Oberbürgermeisterin Mühlenfeld 

 
Beratungsfolge: 

Status:* Datum: Gremium: Berichterstattung: 

Ö 31.03.2011 BA Abwasser Dr. Wolf Jürgen Richter 

* Beratungsstatus des jeweiligen Gremiums: Ö = öffentliche Beratung / N = nichtöffentliche Beratung 

 
Abwassergebührenabrechnung 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Berechnung der Abwassergebühren  ist ab sofort in der Weise vorzunehmen, dass die 

Abwassergebühr jeweils im gleichen Jahr abgerechnet und eingezogen wird, in dem auch 

der entsprechende Wasserverbrauch anfiel. 

 

Begründung: 

 

Derzeit wird für die aktuelle Einziehung der Abwassergebühr der Wasserverbrauch eines 

Wohnhauses von vor zwei Jahren zu Grunde gelegt. Dies führt dazu, dass bei einem Miete-

rInnen- oder HausbesitzerInnenwechsel der/die neue MieterIn oder HausbesitzerIn für das 

von seinem/ihrem Vorgänger oder Vorgängerin verbrauchte Wasser Abwassergebühren zah-

len muss. 

 



Drucksache Nr.: A 11/0265-01 / Seite 2 von 2 

In der Stadt Duisburg werden Wasser- und Abwassergebühren immer für das Jahr berech-

net, in dem der Wasserverbrauch erfolgte, so dass jede/r auch die Abwassermenge bezahlt, 

die sie/er tatsächlich an Wasser verbrauchte. 

 

Tim Giesbert 

Fraktionssprecher 

 

 

 

 


